
Intelligente Altersversorgung geht 
einen Schritt weiter

Mit der zusätzlich wählbaren Entgelt-
umwandlung vom BVV. Diese ist ein 
wichtiger Baustein zur Absicherung Ihres 
gewohnten Lebensstandards im Alter. 

Sie profitieren dabei von vielfältigen
Vorteilen wie von der Steuerfreiheit in der 
Ansparphase und flexibler Beitragshöhe. 

Informieren Sie sich am besten gleich 
über Ihre individuellen Möglichkeiten.

Jetzt 
entscheiden!

FÜR DAS GEMEINSAME 
ANGEBOT VON  

IHREM ARBEITGEBER  
UND DEM BVV

→

Clever gespart!
Eine gute Rente
verlangt Durchblick!



Mehr Rente durch 
Entgeltumwandlung 
Entgeltumwandlung

Ein effektiver Baustein Ihrer Altersvorsorge

Ergänzen Sie Ihre gesetzliche Rente und Ihre private 

Vorsorge ab sofort mit der BVV-Entgeltumwandlung und 

profitieren Sie von steuerlichen Vorteilen sowie flexiblen 

Beitragshöhen. 

Nutzen Sie ein attraktives Beitrags-/Leistungs verhältnis 

für Ihren persönlichen Gewinn.

Unkompliziert und flexibel

Das Prinzip der Entgeltumwandlung

Vorsorgen kann so einfach sein: 

Sie vereinbaren mit Ihrem Arbeitgeber, einen Teil Ihres 

Bruttoeinkommens in eine betriebliche Altersversorgung 

beim BVV Versicherungsverein (Pensionskasse) zu inves-

tieren. Die Beitragshöhe legen Sie nach Ihren Wünschen 

selbst fest. 

Ihr Arbeitgeber überweist die Beiträge direkt von Ihrem 

Bruttoeinkommen an den BVV Versicherungsverein.

REN T E

Ihre gesetzliche Rente

Private Vorsorge

B E I T R ÄG E

Ihr BVV-Vorsorgekonto

BVV-Entgeltumwandlung



Flexible Beitragsgestaltung

Mit Spielraum intelligent vorsorgen: Die Höhe der Beiträge können Sie 

selbst festlegen und im Rahmen Ihres Anstellungsverhältnisses in 

Absprache mit Ihrem Arbeitgeber anpassen.

Steuervorteile mitnehmen

Ihr Weg zum BVV
Informieren und 

beraten lassen.

Nutzen Sie unseren 

Rechner für ein 

individuelles Angebot.

Unterschreiben Sie 

die Vereinbarung bei 

Ihrem Arbeitgeber. 
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Ihre Vorteile beim BVV

Von der Steuerfreiheit in der Ansparphase profitieren

Bei der Einzahlung in eine Pensionskasse per Entgelt umwandlung sind 

monatliche Beträge von bis zu 644 Euro steuerfrei (Stand 2025). Davon 

sind 322 Euro sogar sozialabgabenfrei. 

Übrigens: Erst die Rente wird versteuert und ist beitragspflichtig zur 

gesetz lichen Kranken- und Pflegeversicherung. 

Keine Provisions- und Abschlusskosten

Der BVV bietet Ihnen maximale Leistung bei niedrigen Kosten: 

Sie zahlen weder für eine Provision noch für den Abschluss einer 

BVV-Entgeltumwandlung. Dadurch wächst Ihr Vorsorgekonto ab dem 

ersten Beitrag.

Alle Informationen und den Rechner finden Sie unter www.bvv.de/entgeltumwandlung.



Die wichtigsten Fakten zu Ihrer BVV-Versorgung

Wissenswertes

Diese Informationen erhalten Sie

Nach Beginn Ihrer BVV-Versorgung senden wir Ihnen 

einen Versicherungsschein zu. Sie erhalten zudem ein-

mal jährlich eine Renteninformation, die Ihnen einen 

Überblick zu den bisher erworbenen Anwartschaften 

beim BVV gibt.

Auswirkung auf Ihre BVV-Versorgung

Bereits beim BVV bestehende Verträge bleiben von 

diesem Angebot unberührt.

Arbeitgeberwechsel

Bei einem Arbeitgeberwechsel haben Sie die Mög-

lichkeit, Ihre Versorgungsansprüche durch eigene 

Beitragszahlungen weiter aufzubauen. Ist Ihr neuer 

Arbeitgeber ebenfalls Mitgliedsunternehmen des BVV, 

wird er Ihnen automatisch eine BVV-Versorgung an-

bieten.

Beiträge anpassen

Die Höhe Ihrer Entgeltumwandlung können Sie in 

Abstimmung mit Ihrem Arbeitgeber anpassen. Auch 

Sonderzahlungen sind möglich. Ruht Ihr Arbeits-

verhältnis (beispielsweise aufgrund von Eltern-

zeit), können Sie Ihren BVV-Vertrag vorübergehend 

beitrags frei stellen. 

Vermögenswirksame Leistungen

Auch Ihre vermögenswirksamen Leistungen – bis zu 

40 Euro im Monat – können Sie für die betriebliche Al-

tersversorgung beim BVV nutzen. Hierüber lassen sich 

ebenfalls Steuern und Sozialabgaben sparen. Spre-

chen Sie Ihren Arbeitgeber einfach darauf an.
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6Rund 500.000 Versicherte und Rentner 

vertrauen unseren Leistungen.

Seit 1909 bieten wir Altersversorgung  
exklusiv für die Finanzwirtschaft.

Ab Versorgungsbeginn erhalten Sie ein 
ausgezeichnetes Beitrags-/Leistungs-
verhältnis.

Ihr BVV als Versorgungspartner  
– erfahren und kompetent

www.bvv.de/entgeltumwandlung 
oder per QR-Code

Sie möchten mehr wissen? 
Wir helfen Ihnen gern weiter.

www.bvv.de/beratungstermin

030 / 520 05 68 11 oder vorsorge@bvv.de
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Bitte beachten Sie: Dieses Informationsblatt hat lediglich erläuternden Charakter. Ein Rechtsanspruch auf Leistung kann hieraus nicht 
abgeleitet werden. Änderungen sind vorbehalten. Maßgeblich sind unsere Satzungen und Bedingungen.


